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Gemeinsame Lösungssuche in der Spitalversorgung im Simmental-Saanenland 

 
Der Regierungsrat wird beauftragt, 
1. nach seinen Möglichkeiten in den Prozess des Projekts 3 «S Neubau Spital Zweisimmen» Ein-

fluss zu nehmen 
2. so schnell wie möglich eine definitive tragbare Lösung zu präsentieren und zu realisieren 
Begründung: 
Die Diskussion rund um die Spitalversorgung im Simmental-Saanenland dauert nun schon seit rund 
zehn Jahren. Die alte Infrastruktur soll nun gemäss den Plänen der Spital STS AG durch ein mo-
dernes und zeitgemässes Spital ersetzt werden. Ein effizienter Betrieb wird ebenfalls mithelfen, 
Kosten zu sparen und Synergien zu nutzen, was im Sinne aller Beteiligten sein muss. Es gilt, mit 
einem kostendeckenden Betrieb die periphere Gesundheitsversorgung sicherzustellen und die öf-
fentlichen Spitäler des Kantons Bern zu stärken. 
Den Betrieb eines Akutspitals in der Region Simmental-Saanenland gilt es mit dem gesetzlich defi-
nierten Basispaket (Medizin, Chirurgie und Notfall) unter den Gesichtspunkten der Qualität, des 
Bedarfs und der Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Diese gesetzlich geforderte Leistung führt aber 
für die Spital STS AG am Standort Zweisimmen gemäss der aktuellen Planung zu einem hohen 
jährlichen Betriebsdefizit. Ebenfalls wird es ohne entsprechenden Ersatz in den nächsten Jahren in 
der Region Simmental-Saanenland kaum mehr praktizierende Hausärzte geben. In Zweisimmen 
wird gerade noch ein Hausarzt über 2019 hinaus tätig sein, in der Lenk zwei und in Boltigen ist kein 
Angebot mehr vorhanden. Interessierte Hausärzte benötigen in der Region ein Spitalangebot. Aus 
unserer Sicht muss jetzt der Regierungsrat nach 10-jähriger Diskussion so schnell wie möglich eine 
tragbare und finanzierbare Lösung präsentieren, die auch realisiert werden kann. 
Begründung der Dringlichkeit: Nach 10-jähriger Diskussion sollte so schnell wie möglich eine trag-
bare Lösung durch den Regierungsrat sowie durch den Grossen Rat präsentiert und bestätigt werden. 
 
Antwort des Regierungsrats 

 
Die Stellung der regionalen Spitalzentren (RSZ) und die Rechte und Pflichten des Regierungsrates 
können wie folgt beschreiben werden: Wie alle RSZ ist auch die STS AG mit dem Spitalstandort 
Zweisimmen eine selbstständige, privatrechtliche Aktiengesellschaft. Sie ist verpflichtet, sich an die 
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gesetzlichen Vorgaben insbesondere nach dem schweizerischen Obligationenrecht (OR) und dem 
kantonalen Spitalversorgungsgesetz (SpVG vom 13.6.2013; BSG 812.11) zu halten. Der Regierungs-
rat nimmt nach Artikel 22 Absatz 1 SpVG die Rechte und Pflichten, die dem Kanton als Aktionär 
zustehen, wahr. 
Ziffer 1: 
Der Regierungsrat ist sich der Bedeutung der wohnortnahen stationären Grundversorgung bewusst. 
Er und die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) stehen in regelmässigem Kontakt mit dem 
Verwaltungsrat der STS AG und verfolgen die Entwicklung in der Region Simmental-Saanenland 
genau. Der regelmässige Austausch findet beispielsweise über Regierungsratsklausuren und die 
jährlich bei der GEF stattfindenden strategischen Führungsgespräche statt. Weiter werden Gesprä-
che mit Partnern aus der Region geführt. Der Regierungsrat nimmt seine Einflussmöglichkeiten be-
reits heute wahr. 
Ziffer 2: 
Die RSZ führen ihre Betriebe eigenverantwortlich. Die Finanzkontrolle ist befugt, in Bezug auf die 
Verwendung von Staatsbeiträgen eine Aufsichtsfunktion auszuüben. Der Regierungsrat und die 
GEF können jedoch nicht direkt auf die Spitalinfrastruktur oder Bauprojekte, wie jenes der STS AG, 
Einfluss nehmen. Wegen des erwarteten Defizits am Standort Zweisimmen hat die STS AG am 
28. Februar 2017 finanzielle Unterstützung für Vorhalteleistungen beantragt. Die Prüfung des An-
trags durch das zuständige Spitalamt ist zurzeit noch offen. Wird ein nachhaltiges Projekt mit über-
zeugendem Betriebskonzept präsentiert, sind die GEF und der Regierungsrat gerne bereit, die Lö-
sungsfindung zu unterstützen. 
Der Regierungsrat ist sich des Hausärztemangels in den Randregionen bewusst. Er unterstützt da-
her seit Jahren Massnahmen zur Sicherstellung des nötigen Hausärztenachwuchses und der Erhö-
hung der Attraktivität des Hausarztberufs. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Punktweise beschlossen 
Ziffer 1: Annahme und gleichzeitige Abschreibung 
Ziffer 2: Ablehnung 
 
 
 
 
Präsidentin. Die Regierung ist bereit, diese Motion ziffernweise entgegenzunehmen beziehungs-

weise sie abzuschreiben oder abzulehnen. Wir befinden uns in einer freien Debatte. Ich habe vom 
Motionär beziehungsweise von Sprechern gehört, die Annahme von Ziffer 1 mit gleichzeitiger Ab-
schreibung sei nicht bestritten und die Ziffer 2 zurückgezogen werde. Ich schaue zu Grossrat Knutti, 
und er nickt ganz fein. Wenn dem so ist, ist diese Motion bestritten? – Sie ist nicht bestritten. Möch-
te der Regierungsrat dazu sprechen? – Das ist nicht der Fall. 
Ist es in Ordnung, wenn wir direkt abstimmen, oder überrumple ich jemanden? – Das ist auch nicht 
der Fall. Somit stimmen wir über die Ziffer 1, deren Annahme und Abschreibung ab. Wer die Ziffer 1 
dieser Motion annimmt, stimmt Ja, wer diese ablehnt, stimmt Nein.  
 
 
Abstimmung (Ziff. 1) 

 

Der Grosse Rat beschliesst: 

Annahme 

Ja  105 

Nein    27 

Enthalten      7 

 
 
Präsidentin. Sie haben die Ziffer 1 angenommen mit 105 Ja- zu 27 Nein-Stimmen bei 7 Enthaltun-
gen. Jetzt stimmen wir noch über die Abschreibung ab. Wer der Abschreibung von Ziffer 1 zu-
stimmt, stimmt Ja, wer dies ablehnt, stimmt Nein.  
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Abstimmung (Ziff. 1; Abschreibung) 

 

Der Grosse Rat beschliesst: 

Annahme der Abschreibung 

Ja  129 

Nein     7 

Enthalten     1 

 
 
Präsidentin. Die Ziffer 1 ist abgeschrieben mit 129 Ja- zu 7 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung. Die 

Ziffer 2 ist zurückgezogen worden. 
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